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Anordnung

zur Inkraftsetzung der Vorschriften über die Ausübung der Sdiiffahrt und Flößerei, die Unterhaltung und 
die Nutzung der Grenzgewässer der Oder vom Grenzzeichen Nr. 433 bis zum Grenzzeichen Nr. 755, der 

Lausitzer Neiße vom Grenzzeichen Nr. 391 bis zum Grenzzeichen Nr. 432 und der Neuwarper Bucht.

Vom 18. März 1954

§ 1
Nach Bestätigung durch Beschluß des Präsidiums des Ministerrates vom 12. März 1954 werden nachstehend 

die auf Grund des Abkommens zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und der Regie
rung der Republik Polen über die Schiffahrt auf den Grenzgewässern und über die Ausnutzung und Instand
haltung der Grenzgewässer vom 6. Februar 1952 festgelegten

»Vorschriften über die Ausübung der Schiffahrt und der Flößerei, die Unterhaltung und die Nutzung 
der Grenzgewässer der Oder vom Grenzzeichen Nr. 433 bis zum Grenzzeichen Nr. 755, der Lausitzer Neiße 
vom Grenzzeichen Nr. 391 bis zum Grenzzeichen Nr. 432 und der Neuwarper Bucht“

bekanntgemacht.

§ 2
Diese Vorschriften treten am 1. April 1954 in Kraft.

Berlin, den 18. März 1954
Staatssekretariat für Schiffahrt

H e s s
Stellvertreter des Staatssekretärs

Vorschriften
über die Ausübung der Schiffahrt und der Flößerei, die Unterhaltung und die Nutzung der Grenzgewässer der Oder 
vom Grenzzeichen Nr. 433 bis zum Grenzzeichen Nr. 755, der Lausitzer Neiße vom Grenzzeichen Nr. 391 bis zun» 
Grenzzeichen Nr. 432 und der Neuwarper Bucht.


